
 
 
 
An die Landesgeschäftsstelle des AVS    Fax 0471-98 0011 
 
 
Meldeschein KFZ-Kaskoversicherung 
 
Die AVS-Sektion/Ortsstelle __________________________ meldet hiermit folgende 
PKW-Fahren für die KFZ-Kaskodeckung: 
 
Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 

Datum der Fahrt _____________ Kennnummer PKW _______________ Km ______ 
 
 
Datum: _____________________  Unterschrift: _____________________________ 
 
 
 
 
Informationen 
 

Die KFZ-Kaskoversicherung deckt die Unfallschäden von privaten PKW’s, die bei 
Fahrten im Auftrag des AVS entstanden sind. Die gedeckte Summe beläuft sich auf 
max. 20.000 €, wobei jeweils ein Selbstbehalt von 10 % bzw. ein Minimum von 250 € 
zu berücksichtigen ist. 

 

Versichert sind nur jene Fahrten, welche der Landesgeschäftsstelle vor Antritt der 
Fahrt mit beiliegendem Meldeschein schriftlich gemeldet bzw. im AVS-Office online 
unter „Funktionäre“ eingetragen worden sind. Bitte keine Doppelmeldungen 
durchführen. 

 

Die Prämie beläuft sich auf 0,15 € / Km. Die gemeldeten und damit versicherten 
Fahrten werden den Sektionen und Ortsstellen mit Jahresende verrechnet. 

 

Im Schadensfall sind der Landesgeschäftsstelle innerhalb von 10 Tagen ein 
Unfallbericht sowie eine Kopie der allgemeinen Schadensmeldung zu übermitteln. 
 


